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Im Detail

Ziele der Initiative

Bereits umge­
setzte Initiativ­
begehren

Kantonale Volksinitiative  
«Für eine naturverträgliche und ethische 
Jagd»

Die Initiative will trächtige und führende Hirschkühe und ihre 
Kälber sowie Rehgeissen und ihre Rehkitze generell schützen. 
Zudem sollen sämtliche Jagden nur noch in den Monaten Au­
gust bis Oktober stattfinden. Damit will die Initiative unter ande­
rem die ersatzlose Abschaffung der Sonderjagd. Generell ver­
boten werden sollen die heutige Passjagd, die Fallenjagd sowie 
die Jagd auf Vögel. Weiter sollen bei der Jagdausübung laut 
Initiative die Blutalkoholgrenzwerte gemäss eidgenössischer 
Strassenverkehrsgesetzgebung gelten. Überdies sollen die 
Jagdeignung und die Treffsicherheit der Jägerinnen und Jäger 
periodisch überprüft werden. Ab 2016 soll laut Initiative über­
dies nur noch bleifreie Munition verwendet werden. Schliess­
lich sollen Kinder bis zu 12 Jahren nicht mehr auf die Jagd mit­
genommen werden und auch schulisch nicht zur Jagd motiviert 
werden dürfen. Mit Blick auf die Wildschadenverhütung soll die 
Wildhut laut Initiative bei allen ausserordentlichen Schäden nur 
dann Regulierungen vornehmen dürfen, wenn alle anderen er­
denklichen Schutzmassnahmen nicht zielführend sind. Im Amt 
für Jagd und Fischerei sowie in der Jagdkommission verlangt 
die Initiative eine Parität zwischen Tierschützern / Jägern einer­
seits sowie Nichtjägern anderseits.

Mit der Teilrevision des kantonalen Jagdgesetzes (KJG; 
BR  740.000) im Jahr 2016 (in Kraft seit 1. Mai 2017) und den auf 
dem Gesetz beruhenden Verordnungen wurden folgende Initia­
tivbegehren (IB) in angepasster Form umgesetzt:

IB 2 Verbot der Fallenjagd mit Ausnahme des Einsatzes von 
Fallen durch die Wildhut und durch vom Amt für Jagd 
und Fischerei (AJF) ermächtigte Jägerinnen und Jäger 
im Siedlungsbereich, bei Landwirtschaftsbetrieben, in 
Dorfnähe sowie bei einzelnen Gebäuden (Art. 4 und 
Art.  4a KJG).

Vorlage 2: Kantonale Volksinitiative  
«Für eine naturverträgliche und ethische Jagd»
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IB 7 Gesetzliche Verankerung der jagdlichen Schiesspflicht 
und Erlass verbindlicher Leistungsnormen auf Verord­
nungsstufe (Art. 13b KJG und Verordnung über die 
jagdliche Schiesspflicht [VJSP; BR 740.110]).

IB 7 Einführung bleifreier Kugel- und Schrotmunition, so­
bald dies aus Sicherheitsgründen und aufgrund tier­
schützerischer Überlegungen verantwortet werden 
kann (Art. 13d KJG). Mit den Jagdbetriebsvorschriften 
2020 hat die Regierung ein Verbot bleihaltiger Kugel­
munition mit einer Übergangsfrist bis zu den Jagden 
2021 festgelegt (Art. 5 JBV).

Bei Annahme der Initiative wird die Jagd in Graubünden gene­
rell stark eingeschränkt und die heutige Form der Patentjagd mit 
privaten Jägerinnen und Jägern teilweise abgeschafft bezie­
hungsweise durch ein staatlich organisiertes Wildtiermanage­
ment (u. a. mit Regiejagd) ersetzt, wie dies in anderen Kantonen 
mittels Volksinitiativen angestrebt (Zürich) oder angestrebt und 
auch erreicht (Genf) wurde. Im Einzelnen:

IB 1
IB 4

Mit einem stärkeren Schutz der Mutter- und Jungtiere 
und einer generellen Winterruhe für alle Wildtiere ab 
1.  November wird die Jagd auf weibliche Tiere tenden­
ziell erschwert und die Jagd muss in die Monate Au­
gust bis Mitte September vorverlegt werden, da die 
weiblichen Tiere beim Hirschwild ab Mitte September 
potentiell trächtig sind. Ein Jagdbetrieb im August fällt 
allerdings in die für das Wild sehr wichtige Feistzeit und 
stört die entscheidende Phase der Jungenaufzucht bei 
Hirsch, Reh und Gämse. Die zur Erfüllung der bundes­
rechtlichen Vorgaben notwendigen Abschüsse sind da­
her – wie heute mit der Sonderjagd – nachträglich durch 
eine gezielte Regiejagd bis maximal in den Januar zu tä­
tigen. Mit der Abschaffung der Passjagd erfolgt die Re­
gulierung von Fuchs, Marder und Dachs ebenfalls durch 
eine Regiejagd. Durch die Senkung des Jagddrucks kön­
nen die fortpflanzungsfreudigsten Schalenwildarten 
Reh, Hirsch und Wildschwein nicht mehr reguliert wer­
den. Dies schwächt den Wald und die Biodiversität und 
gefährdet dadurch den Schutz des Menschen (Schutz­
wälder) und den Tierschutz.

Einschneidende 
Einschränkungen 
der Bündner  
Patentjagd
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IB 3 Die heute nachhaltig praktizierte, eingeschränkte Beja­
gung der im Kanton vorkommenden Vogelarten wird 
abgeschafft. Eine ökologisch nachhaltige und rück­
sichtsvolle Nutzung einer natürlichen Ressource wird 
verunmöglicht.

IB 5 Die Rekrutierung der Mitarbeitenden in der Zentralver­
waltung des Amts für Jagd und Fischerei wird einge­
schränkt beziehungsweise erschwert. Es ist nicht mehr 
ausschliesslich auf die amtsspezifische Fachkompetenz 
der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abzustel­
len, sondern auch auf Kriterien wie «Nichtjäger» oder 
«tierschützerische Gesinnung». Dasselbe gilt für die Be­
stellung der Mitglieder der Jagdkommission.

IB 6 Bei der Ausübung der Jagd sollen die Blutalkoholgren­
zen gemäss eidgenössischer Strassenverkehrsgesetz­
gebung gelten. Es kann nur der übermässige Alkohol­
konsum untersagt werden. Betäubungsmittel bleiben 
ausgeklammert.

IB 8 Kinder unter 12 Jahren dürfen nicht mehr auf die Jagd 
mitgenommen werden und schulisch nicht zur Jagd 
motiviert werden. Nebst der erforderlichen Anpassung 
des kantonalen Jagdgesetzes ist das Gesetz für die 
Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz; 
BR 421.000) zu ergänzen.

IB 9 Einzelmassnahmen zur Verhütung von Wildschäden 
gemäss Art. 12 JSG dürfen nur angeordnet werden, 
wenn keine milderen Massnahmen möglich sind. Zu­
dem darf – im Unterschied zu heute – nur noch die Wild­
hut mit solchen Einzelabschüssen beauftragt werden.

Mit der Einführung einer generellen Winterruhe ab 1. November 
und der Abschaffung beziehungsweise Einschränkung diverser 
Jagdarten wären – wie bei der Sonderjagdinitiative – umfang­
reiche Regiejagden zwischen dem 1. November und dem 31. Ja­
nuar notwendig, um die erforderliche Bestandesregulierung si­
cherzustellen (regionale Regulierung von Rothirsch, Reh, Wild­
schwein, Fuchs, Marder und Dachs). Da gemäss heutiger Ge­
setzgebung (Art. 21 KJG) die Aufwendungen des Jagdwesens 
durch die Patent- und Abschussgebühren gedeckt werden müs­

Vorlage 2: Kantonale Volksinitiative  
«Für eine naturverträgliche und ethische Jagd»

Eine Nach- 
bejagung durch 
eine Regiejagd  
ist kostspielig
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sen und die Regulierung der Wildbestände die Kernaufgabe der 
Jagd ist, erscheint es naheliegend, dass allenfalls entstehende 
Auslagen der Regiejagd durch die Erträge aus den übrigen Jag­
den gedeckt werden müssten. Da die Regiejagd auch als Auf­
gabe im Interesse der Allgemeinheit qualifiziert werden kann, 
müsste die heutige Bestimmung bei der Einführung der Regie­
jagd aber möglicherweise überdacht werden und die Abgeltung 
dieser Aufgabe über die allgemeinen Staatsmittel sichergestellt 
werden. Mit der Abschaffung beziehungsweise Einschränkung 
diverser Jagdarten wäre zusätzlich mit geringeren Einnahmen 
aus den entsprechenden Patentgebühren zu rechnen. Die An­
schaffung von 60 Alkoholtestgeräten ergäbe eine einmalige 
Ausgabe von 90 000 Franken.

Der Grosse Rat hat am 16. Februar 2021 mit 103 zu 0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen beschlossen, dem Volk die Volksinitiative 
«Für eine naturverträgliche und ethische Jagd» zur Ablehnung 
zu empfehlen.

Beschluss des 
Grossen Rats
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Argumente des Initiativkomitees

Als Tourismuskanton sind wir auf eine achtsame Jagd angewie­
sen, und das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall. Wir als Ini­
tianten setzen uns ein zum Wohlergehen, dem Lebensraum und 
Schutz des Wilds, des Walds, der Jäger und der Bevölkerung. 
Die reguläre Jagd bleibt unangetastet.

Punkt 1: Die missratene Sonderjagd ist ein Frevel an der Na­
tur sowie den Wildtieren, es muss zwingend ein Paradigmen­
wechsel durchgesetzt werden. Nach Bundesgesetz sind Jung­
tiere und ihre Mütter geschützt. Doch die Regierung setzt sich 
darüber hinweg. «Wildtierschutz Schweiz» zeichnet zwei Mög­
lichkeiten vor: Eine gezielte Geburtenregelung – impfen statt 
töten – und / oder ein Unterbruch der Schalenwildjagd. Prof. 
Reichholf empfiehlt eine Unterbrechung der Rotwildjagd von 
15 Jahren, um eine natürliche Regulierung zu erreichen.

Punkt 2: Das Anfüttern und Fallentöten ist eine veraltete und un­
nötige Jagdmethode und widerspricht allen neuen Erkenntnis­
sen, wo Kleinbeutegreifer wie Fuchs, Marder usw. eine wichtige 
Funktion auf ein gesundes Gleichgewicht in der Natur haben. 
Gefangen, getötet und entsorgt – ein ökologischer Blödsinn.

Punkt 3: Es ist der Bündner Bevölkerung zu wenig bekannt, dass 
auch Vögel bejagt werden. Die Vogeljagd dient als Schiess­
übung, als interessante Zugabe zum Jagdpatent und betrifft be­
drohte Vogelarten wie u.a. das Schneehuhn und den Birkhahn. 
Das entspricht nicht mehr den heutigen ethischen Werten der 
Bündner Jagd und ist auch im Zuge des Klimawandels nicht 
mehr zu verantworten.

Punkt 4: Das Jagen im tiefen Winter, wenn die Wildtiere ums 
Überleben kämpfen, ist nicht akzeptabel und widerspricht der 
Waidgerechtigkeit auf der Jagd.

Punkt 5: Kommissionen und das AJF dürfen nicht ausschliess­
lich mit Jägern und deren Unterstützern besetzt sein. Wildtiere 
brauchen eine Stimme von Tierbefürwortern als demokratische 
Anwaltsstimme des Tierschutzes.

Argumente

Tierschutz muss 
in Graubünden 
Bürgerpflicht sein

Vorlage 2: Kantonale Volksinitiative  
«Für eine naturverträgliche und ethische Jagd»
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Empfehlung  
des Initiativ­
komitees

Punkte 6 und 7: Kein Alkohol auf der Jagd. Angeschossene Tiere, 
die dann elendiglich zu Grunde gehen, sind nicht mehr vertret­
bar. Blutalkoholgrenze wie im Strassenverkehr muss auch auf 
der Jagd gelten und auch geahndet werden können.
Die Treffsicherheit muss mit derjenigen Munition geübt sein, 
die auf der Jagd verwendet wird, und muss jedes Jahr bestä­
tigt werden. Ohne regelmässige Schiessübungen ist die Treff­
sicherheit im Gelände nicht gegeben, darunter leiden ange­
schossene Tiere unverhältnismässig. Die Munition muss blei­
frei sein.

Punkt 8: Wenn Kleinkinder zum Töten angehalten werden, wird 
das Sorgerecht und somit das Recht auf Unversehrtheit des 
Kinds verletzt. Kinder ab 12 Jahren sollen selber frei entschei­
den können, ob sie an der Jagd teilnehmen möchten.

Punkt 9: Bei ausserordentlichen Schäden durch Wildtiere kann 
die Wildhut immer Regulierungen vornehmen, wenn alle ande­
ren Schutzmassnahmen nicht zielführend sind.

Wildtiere gehören den Bürgerinnen und Bürgern Graubündens 
und sind somit auch vom Volk angemessen zu schützen.
JA zu einer naturverträglichen und ethischen Jagd! 
Die traditionelle Jagd ist von der Initiative nicht betroffen.
 

Ja
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Argumente des Grossen Rats

Die heutige Bündner Jagd ist das Resultat einer langjährigen 
Optimierung und entspricht hohen ökologischen, wildbiologi­
schen, tierschützerischen und sozioökonomischen Anforderun­
gen. Die Jagd fördert gesunde Wildbestände, schafft naturnahe 
Bestandesstrukturen und fördert die Artenvielfalt. Jagd ist an­
gewandter Natur- und Tierschutz.

Mit der Einführung eines Mutter- und Jungtierschutzes und ei­
ner Winterruhe im Sinne der Initiative ist die Regulierung der 
Schalenwildarten Reh, Hirsch und Wildschwein an den Win­
terlebensraum nicht mehr möglich. Viel mehr Tiere würden an 
Hunger, Stress, Krankheiten und Unfällen sterben.

Der Schutzwald darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Der Wald 
schützt die Bündner Bevölkerung vor Lawinen, Steinschlag, 
Hochwasser und Erdrutsch. Ohne eine ausreichende Regulie­
rung des Wildbestands ist auch die natürliche Verjüngung des 
Schutzwaldes durch Einwirkungen wie Wildverbiss beeinträch­
tigt. Experimente im Wildschadenmanagement können wir uns 
deshalb nicht leisten.

Die Jagd ist Teil der Bündner Kultur und Tradition und erlaubt 
die nachhaltige Nutzung des Wilds für Bürgerinnen und Bürger. 
Die Initiative hat ein jagdkritisches Fundament. Sie richtet sich 
grundlegend gegen die Jagd als Institution. Getragen wird die 
Initiative von der transparent dargestellten Überzeugung der 
Initiantinnen und Initianten, dass sie die Jagd falsch finden und 
die private Jagd ablehnen. Im Ergebnis hebelt die Initiative das 
heutige Jagdsystem aus den Angeln und verhindert, dass die 
Bündner Patentjagd ihren Auftrag im Dienste der Allgemeinheit 
erfüllen kann. 
 

NeinEmpfehlung des 
Grossen Rats

Argumente

Die Bündner Jagd 
hat einen hohen 
ökologischen 
Standard und  
erfüllt wichtige 
Aufgaben

Die Initiative 
schwächt den 
Tierschutz

Die Initiative 
schwächt den 
Wald und die  
Biodiversität

Die Initiative 
schwächt die 
Jagd und deren 
Wertschätzung

Vorlage 2: Kantonale Volksinitiative  
«Für eine naturverträgliche und ethische Jagd»
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Abstimmungstext 2 

Beschluss des Grossen Rats über die kantonale 
Volksinitative «Für eine naturverträgliche und ethische 
Jagd» 

Vom Grossen Rat beschlossen am 16. Februar 2021 

1. Auf die Vorlage wird eingetreten. 

2. Die kantonale Volksinitative «Für eine naturverträgliche und ethische 
Jagd» wird dem Volk zur Ablehnung empfohlen. 

Wortlaut der Volksinitiative 

Die unterzeichnenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stellen ge-
stützt auf Artikel 12 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 der 
Kantonsverfassung in Form einer allgemeinen Anregung das Begehren, 
das kantonale Jagdgesetz im Sinne der nachfolgenden Grundsätze anzu-
passen: 

1. Trächtige, führende Hirschkühe sowie Rehgeissen und ihre Jungen 
sind generell zu schützen. 

2. Fallen zum Töten und das Anfüttern von Tieren sind zu verbieten. 
3. Alle nicht vom Bundesrecht geschützten Vögel sind nicht jagdbar. 
4. Generelle Winterruhe für alle Wildtiere vom 1. November bis zum 

Beginn Hochjagd. 
5. Im Amt für Jagd und Fischerei, sowie in der Jagdkommission müs-

sen Tierschützer/Jäger sowie Nichtjäger paritätisch vertreten sein. 
6. Bei der Ausübung der Jagd gelten die Blutalkoholgrenzen gemäss 

der Strassenverkehrsgesetzgebung. 
7. Die Jagdeignung und Treffsicherheit sind periodisch zu überprüfen 

(analog zur Fahreignung im Strassenverkehr). Ab 2016 darf nur 
bleifreie Munition verwendet werden. 

8. Kinder bis zu 12 Jahren dürfen nicht auf die Jagd mitgenommen 
werden und dürfen schulisch nicht zur Jagd motiviert werden. 

9. Bei allen ausserordentlichen Schäden kann die Wildhut nur dann 
Regulierungen vornehmen, wenn alle anderen erdenklichen 
Schutzmassnahmen nicht zielführend sind. 

Abstimmungstext – Vorlage 2
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Im Detail

Handlungsbedarf

Massnahmen im 
Überblick

Stärkung der familienergänzenden  
Kinderbetreuung – Aufhebung des  
Gesetzes über Mutterschaftsbeiträge

Das kantonale Gesetz über Mutterschaftsbeiträge ist in der vor­
liegenden Form widersprüchlich und nicht mehr zeitgemäss. 
Die Mutterschaftsbeiträge setzen negative Erwerbsanreize. Es 
wird das Signal gesetzt, dass die Berufstätigkeit des betreuen­
den Elternteils grundsätzlich unerwünscht wäre. Die aktuelle 
Politik auf Bundes- und Kantonsebene ermöglicht demgegen­
über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Heute stehen An­
gebote bereit, um ein intaktes Familienleben und eine gere­
gelte Erwerbstätigkeit in Einklang zu bringen. Zudem verfügt 
die Schweiz über ein gutes System der sozialen Sicherheit. So 
gibt es beispielsweise die Regelung der Mutterschaftsentschä­
digung (MSE) auf Bundesebene oder die Förderung der fami­
lien- und schulergänzenden Kinderbetreuung auf Bundes- und 
Kantonsebene. Dadurch wird auch dem zunehmenden Fach­
kräftemangel begegnet.

Das kantonale Gesetz über Mutterschaftsbeiträge wurde vor 
rund 30 Jahren aufgrund der fehlenden nationalen Gesetzge­
bung im Bereich der Mutterschaft initiiert. Zum Zeitpunkt der 
Einführung war die Berufstätigkeit des betreuenden Elternteils 
politisch und gesellschaftlich nicht erwünscht. Die Aufhebung 
der Gesetzgebung über Mutterschaftsbeiträge beseitigt nega­
tive Erwerbsanreize. Die positiven Erwerbsanreize der MSE des 
Bundes, der familienergänzenden Kinderbetreuung und der 
Sozialhilfe fördern die Erwerbstätigkeit. Beide Elternteile sollen 
berufstätig sein können, während ihre Kinder gut betreut wer­
den. Mit der vorliegenden Vorlage wird dies unterstützt.

Jährlich werden im Kanton in nur etwa 80 Fällen Mutterschafts­
beiträge ausbezahlt. Davon hätten 80 bis 90 Prozent Anspruch auf 
Sozialhilfe. In den letzten Jahren beziehen immer mehr Familien 
Sozialhilfe, nachdem sie Mutterschaftsbeiträge erhalten haben. 

Das Gesetz über Mutterschaftsbeiträge soll daher zusammen 
mit flankierenden Massnahmen im Bereich der Sozialhilfe 

Vorlage 3: Stärkung der familienergänzenden Kinderbetreuung –  
Aufhebung des Gesetzes über Mutterschaftsbeiträge
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und der familienergänzenden Kinderbetreuung aufgehoben 
werden. Die Aufhebung der Mutterschaftsbeiträge hat für an­
spruchsberechtigte Personen zwar finanzielle Nachteile. Neu 
müsste, wenn nötig, die Sozialhilfe ihren Lebensbedarf decken; 
deshalb sieht die Vorlage aber Verbesserungen in der Sozial­
hilfe vor. Die Nachteile für die aktuell Anspruchsberechtigten 
der Mutterschaftsbeiträge werden so entschärft und Familien 
am Existenzminimum gezielt unterstützt. Darüber hinaus wird 
die familienergänzende Kinderbetreuung gestärkt. Zur Verhin­
derung einer finanziellen Lastenverschiebung zu den Gemein­
den werden gezielte Massnahmen ergriffen. 

•	 In der Sozialhilfe entfällt mit der neuen Vorlage die Rück­
erstattungspflicht für Familien während zwölf Monaten nach 
der Geburt eines Kinds. Das ermöglicht Familien am Rande 
des Existenzminimums während eines Jahrs nach der Geburt 
ihres Kinds Sozialhilfe zu beziehen, ohne dass dadurch eine 
finanzielle Verschuldung entsteht. Sozialhilfeleistungen sind 
bisher rückerstattungspflichtig. Das ist ein erheblicher Nach­
teil gegenüber den Mutterschaftsbeiträgen. Dieser Nachteil 
wird damit behoben.

•	 Die Kosten für den Lebensunterhalt steigen, wenn die Fami­
lie grösser wird. Weil die Ansätze der Sozialhilfe tiefer sind 
als die der Mutterschaftsbeiträge, wird bei der Geburt des 
ersten Kinds in der Sozialhilfe neu eine einmalige Leistung 
von 500  Franken ausgerichtet. Dadurch werden anfallende 
Mehrkosten finanziert (z. B. für die Ausstattung). In der So­
zialhilfe sind weitergehende Mehrkosten über die Erhöhung 
des Lebensunterhalts gedeckt. Wird die Vorlage angenom­
men, führt die Regierung die einmalige Leistung über eine 
Anpassung der Ausführungsbestimmungen zum kantonalen 
Unterstützungsgesetz (ABzUG; BR 546.270) ein. 

•	 Neu werden junge Erwachsene von der Rückerstattungspflicht 
für Sozialhilfeleistungen, die sie während der Erstausbildung 
beziehen, befreit. Dadurch wird sichergestellt, dass sie eine 
Ausbildung antreten und abschliessen sowie ohne finanzielle 
Verschuldung in die wirtschaftliche Selbständigkeit starten kön­
nen. Heute sind junge Erwachsene ab 18 Jahren für Sozialhilfe­
leistungen, die sie selbst beziehen, rückerstattungspflichtig.

Massnahmen für 
die Anspruchs­
berechtigten der 
Mutterschafts­
beiträge
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Vorlage 3: Stärkung der familienergänzenden Kinderbetreuung –  
Aufhebung des Gesetzes über Mutterschaftsbeiträge

•	 Die familienergänzende Kinderbetreuung wird in finanzwirt­
schaftlich schwächeren Gebieten stärker unterstützt. Der 
Kanton gewährt zusätzliche Beiträge an die Betreuung für Kin­
der von Erziehungsberechtigten, die in weniger steuerkräfti­
gen Gemeinden wohnen.

•	 Der Kanton beteiligt sich neu mit einem höheren Beitrag an 
den Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung für 
vierjährige Kinder während des Jahrs vor ihrem Kindergarten­
eintritt.

•	 Der Kanton finanzierte bisher die Mutterschaftsbeiträge. Bei 
den Gemeinden kann eine Erhöhung der Sozialhilfekosten ein­
treten, weil durch die Aufhebung der Mutterschaftsbeiträge 
die Finanzierungszuständigkeit zu den Gemeinden wechselt. 
Jedoch wird mit der neuen Vorlage eine finanzielle Lastenver­
schiebung vom Kanton zu den Gemeinden vermieden. Ein Teil 
der Sozialhilfekosten der Gemeinden trägt der Kanton über 
den Lastenausgleich Soziales (SLA). Durch die höhere Betei­
ligung des Kantons an den Kosten der familienergänzenden 
Kinderbetreuung für vierjährige Kinder während des Jahrs 
vor ihrem Kindergarteneintritt reduziert sich der Beitrag der 
Gemeinden entsprechend. Die Kosten der Gemeinden sinken, 
was die Mehrkosten im Bereich der Sozialhilfe kompensiert. 

Insgesamt soll für die Gemeinden und den Kanton eine kosten­
neutrale Umsetzung erfolgen.

•	 Beim Kanton fallen die Ausgaben für die Mutterschaftsbei- 
träge weg (2014 – 2018 im Durchschnitt jährlich 766 000  Fran­
ken). Die freiwerdenden Mittel sind für die beiden Massnah­
men in der familienergänzenden Kinderbetreuung sowie für 
die Abfederung von höheren Sozialhilfekosten bei den Ge­
meinden bestimmt. Zudem profitieren rund 80 Prozent der 
Trägerschaften von Kindertagesstätten von der Massnahme 
des Kantons zur stärkeren Unterstützung der familienergän­
zenden Kinderbetreuung in wirtschaftlich schwächeren Ge­
bieten. Sie erhalten zusätzliche Beiträge von bis zu 26 000 Fran­
ken pro Trägerschaft und Jahr.

Massnahme zur 
Stärkung der 
familienergän­
zenden Kinder­
betreuung

Massnahme zur 
Verhinderung 
einer Lastenver­
schiebung zu den 
Gemeinden

Finanzielle Aus­
wirkungen
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•	 Die Aufhebung der Mutterschaftsbeiträge kann bei den Ge­
meinden zu einer Erhöhung der Sozialhilfekosten führen. Der 
Kanton kompensiert die Mehrkosten der Gemeinden im Be­
reich der familienergänzenden Kinderbetreuung und über 
den SLA.
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Argumente des Referendumskomitees

Die Mutterschaftsbeiträge sind eine unkomplizierte und wirk­
same Unterstützung für Familien in finanziellen Schwierigkeiten. 
Der Kanton bezahlt die Mutterschaftsbeiträge bis zu zehn Mo­
nate nach der Geburt eines Kinds. Die Aufhebung des Gesetzes 
über Mutterschaftsbeiträge trifft insbesondere alleinerziehende 
Mütter, Armutsbetroffene und Selbständigerwerbende hart.

Die Mehrheit des Grossen Rats behauptet, die pragmatische Un­
terstützung über die Mutterschaftsbeiträge sei unnötig. Fami­
lien mit finanziellen Schwierigkeiten sollen anstatt der Mutter­
schaftsbeiträge Sozialhilfe beziehen. 

Die Sozialhilfe ersetzt die Mutterschaftsbeiträge aber nicht. Sie 
hat leider für viele Menschen noch immer einen schlechten Ruf. 
Ist man einmal in der Sozialhilfe, fällt der Ausstieg schwer. Viele 
Leute trauen sich deshalb gar nicht, Sozialhilfe zu beziehen. 
Ausserdem sind die Hürden für den Anspruch auf Sozialhilfe 
sehr hoch. So führt die Abschaffung der Mutterschaftsbeiträge 
zum Sozialabbau auf Kosten der Ärmsten. 

Zudem verschieben sich Ausgaben vom Kanton auf die Gemein­
den. Die Mutterschaftsbeiträge zahlt der Kanton – die Sozialhilfe 
die Gemeinden. 

Sagen Sie NEIN zu: 
•	 Sozialabbau auf dem Buckel armutsbetroffener Mütter,
•	 mehr Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern,
•	 mehr Ausgaben für die Gemeinden.

Nein

Argumente

Empfehlung des 
Referendums- 
komitees

Vorlage 3: Stärkung der familienergänzenden Kinderbetreuung –  
Aufhebung des Gesetzes über Mutterschaftsbeiträge
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Argumente des Grossen Rats

Die gesellschaftliche Situation der Familien hat sich seit der 
Einführung der Mutterschaftsbeiträge vor rund 30 Jahren stark 
verändert. Heute wünschen und fordern Familien eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch die Gesellschafts- 
und Wirtschaftspolitik hat sich entwickelt. Bund und Kanton 
unternehmen viel, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
zu verbessern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
Mutterschaftsbeiträge hingegen setzen Fehlanreize hinsicht­
lich des beruflichen Wiedereinstiegs. Mit der Einführung der 
Mutterschaftsentschädigung (MSE) durch den Bund im Jahr 
2005 ist auch einer der Gründe für die Einführung der Mutter­
schaftsbeiträge weggefallen.

Die Mehrheit des Grossen Rats ist der Ansicht, dass die Mut­
terschaftsbeiträge zugunsten einer Stärkung der familienergän­
zenden Kinderbetreuung aufgehoben werden können. Die ver­
besserten Massnahmen in der Sozialhilfe bieten weiterhin eine 
gute Lösung für Anspruchsberechtigte der Mutterschaftsbei­
träge. Das Sozialsystem fängt diese Personen auf und sichert 
ihre Existenz. Mit der Aufhebung der Mutterschaftsbeiträge las­
sen sich Fehlanreize beseitigen und die Beitragssysteme besser 
aufeinander abstimmen. Sämtliche Beratungsangebote (Sozial­
dienste etc.) bleiben erhalten. Zusätzlich kann mit dieser Revi­
sion die Aufhebung der Rückerstattungspflicht für junge Er­
wachsene in Erstausbildung eingeführt werden. Jugendlichen 
wird ermöglicht, nach der Ausbildung ohne grossen Schulden­
berg ins Berufsleben zu starten.

Die Massnahmen in der familienergänzenden Kinderbetreuung 
sind nach Ansicht der Ratsmehrheit ein Schritt in die richtige 
Richtung. Die familienergänzende Kinderbetreuung wird ge­
stärkt.

Zudem wird verhindert, dass es zu einer finanziellen Lasten­
verschiebung vom Kanton zu den Gemeinden kommt. Für die 
Umsetzung kann auf bewährte Abläufe und bestehende Daten 
abgestützt werden.

Argumente

Argumente der 
Mehrheit
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Vorlage 3: Stärkung der familienergänzenden Kinderbetreuung –  
Aufhebung des Gesetzes über Mutterschaftsbeiträge

Im Vordergrund der Vorlage stehen folgende gesellschafts- und 
wirtschaftspolitischen Überlegungen. 
•	 Die Existenz von Familien wird gesichert.
•	 Familie und Beruf lassen sich besser miteinander vereinbaren.
•	 Die Chancengleichheit von Kindern wird verbessert.
•	 Dank besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt es 

mehr Fachkräfte. Der Wirtschaftsstandort Graubünden ge­
winnt an Attraktivität.

Eine Minderheit des Grossen Rats beantragte während der De­
batte, die Vorlage an die Regierung zurückzuweisen. Mutter­
schaftsbeiträge und die familienergänzende Kinderbetreuung 
sollen überprüft werden, allerdings unabhängig voneinander. 
Zudem muss in der Familienpolitik mehr getan werden.

Bei den Massnahmen in der familienergänzenden Kinderbe­
treuung kritisierte die Minderheit die zu geringe zusätzliche 
Unterstützung. Bei den Mutterschaftsbeiträgen bemängelt sie, 
dass Geld von den ärmsten Familien weggenommen wird und 
die Vorlage keine Lösung für die Familienarmut bietet. Einen 
weiteren Nachteil sieht die Minderheit darin, dass die Mutter­
schaftsbeiträge und die MSE zu unterschiedlich seien. Wer Mut­
terschaftsbeiträge beziehe, solle nicht von der Sozialhilfe ab­
hängig sein. Weitere Kritikpunkte waren, dass die Vorlage zu 
einer finanziellen Lastenverschiebung vom Kanton zu den Ge­
meinden führe, zu kompliziert sowie administrativ aufwendig 
sei.

Der Rückweisungsantrag wurde mit 78 Nein-Stimmen zu 30 
Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. In der Schlussabstim­
mung genehmigte der Grosse Rat die Vorlage mit 69 zu 26 Stim­
men bei 1 Enthaltung.

Ja

Argumente der 
Minderheit

Ergebnis

Empfehlung des 
Grossen Rats
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Abstimmungstext 3 

Gesetz über Mutterschaftsbeiträge 

Ausserkraftsetzung vom 26. August 2020 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BR Nummern) 

Neu: – 
Geändert: 542.100 | 546.250 | 548.300 
Aufgehoben: 548.200 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 31 Abs. 1 und Art. 88 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 7. Januar 2020, 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass "Gesetz über Mutterschaftsbeiträge" BR 548.200 (Stand 
1. August 2009) wird aufgehoben. 

II. 

1. 
Der Erlass "Gesetz über die Krankenversicherung und die Prämienverbil-
ligung (KPVG)" BR 542.100 (Stand 1. Januar 2014) wird wie folgt geän-
dert: 

Art.  9 Abs. 1 

1 Die massgebenden Prämien werden vollumfänglich verbilligt bei Bezü-
gerinnen und Bezügern von: 
b) (geändert) öffentlicher Unterstützung. 
c) Aufgehoben 

Abstimmungstext – Vorlage 3
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Vorlage 3: Stärkung der familienergänzenden Kinderbetreuung –  
Aufhebung des Gesetzes über Mutterschaftsbeiträge

 

 

2. 
Der Erlass "Gesetz über die Unterstützung Bedürftiger (Kantonales Unter-
stützungsgesetz)" BR 546.250 (Stand 1. Januar 2017) wird wie folgt ge-
ändert: 

Art.  11 Abs. 7 (geändert) 

7 Nicht der Rückerstattungspflicht unterliegen Unterstützungsaufwendun-
gen: 
a) (neu) für die Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen oder Ar-

beitsangeboten des zweiten Arbeitsmarkts; 
b) (neu) für die Unterstützungseinheit während zwölf Monaten nach 

der Geburt eines Kindes; 
c) (neu) für eine volljährige Person während ihrer Erstausbildung bis 

längstens zu ihrem vollendeten 25. Altersjahr. 

3. 
Der Erlass "Gesetz über die Förderung der familienergänzenden Kinder-
betreuung im Kanton Graubünden" BR 548.300 (Stand 1. August 2013) 
wird wie folgt geändert: 

Art.  2a Abs. 1 (geändert) 

1 Werden Betreuungsangebote im Rahmen der Schulgesetzgebung von 
den Schulträgerschaften zur Verfügung gestellt, finden mit Ausnahme des 
Artikels 6 Absatz 2bis und Absatz 2ter sowie des Arti-
kels 9 Absatz 1 Litera b, Litera c, Litera e und Litera g die Bestimmungen 
dieses Gesetzes sinngemäss Anwendung. 

Art.  6 Abs. 2bis (neu), Abs. 2ter (neu), Abs. 3 (geändert) 

2bis Der Kanton beteiligt sich an Leistungseinheiten von Kindern, die bis 
zum 31. Dezember das vierte Altersjahr erfüllt haben, von August dessel-
ben Jahres bis Juli des darauffolgenden Jahres mit einem erhöhten Bei-
tragssatz. Im gleichen Umfang wird der Beitragssatz der Wohnsitzge-
meinden für diese Leistungseinheiten reduziert. 
2ter An Leistungseinheiten von Erziehungsberechtigten aus Gemeinden mit 
geringer Steuerkraft pro Kopf der natürlichen Personen gewährt der Kan-
ton zusätzliche Beiträge bis 20 Prozent der Normkosten. Der Beitragssatz 
ist nach der Steuerkraft der Wohnsitzgemeinde abzustufen. 
3 Die Regierung legt die Höhe der Normkosten und die Höhe der Bei-
tragssätze fest. Bei Angeboten, die Finanzhilfe des Bundes erhalten, kann 
sie den Mindestbeteiligungssatz von 15 Prozent unterschreiten. 
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III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Diese Aufhebung untersteht dem fakultativen Referendum.  
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 







13. Juni 2021

Ja

Nein

Ja

Teilrevision der Kantonsverfassung  
(Art. 27 Abs. 2 KV; Neues Wahlsystem 
für den Grossen Rat)

Der Grosse Rat empfiehlt, am 13. Juni 2021  
wie folgt zu stimmen:

Kantonale Volksinitiative  
«Für eine naturverträgliche und  
ethische Jagd»

Stärkung der familienergänzenden  
Kinderbetreuung – Aufhebung des  
Gesetzes über Mutterschaftsbeiträge

Namens des Grossen Rats:

Der Standespräsident: 	 Der Kanzleidirektor: 
Martin Wieland	 Daniel Spadin

Kantonale 
Volksabstimmung


